
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKS-17/1248-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 

der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die .Erlösobergren­

zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

auf Antrag der Celle-Uelzen Netz GmbH, Sprengerstraße 2, 29223 Celle, vertreten 

durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin ­
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am 07.11.2019 beschlossen: 

1. 	 Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei­

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

der Jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 dieses 

Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 09.06.2017 einen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 2016 

gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Am 26.10.2018 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie der Verteilung 

durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 

2018 bis 2023 erlassen. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei­

ben vom 14.10.2019 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten endgültigen 

Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. 

Die Antragstellerin. hat unter anderem mit Schreiben voni 21.10.2019 Stellung ge­

nommen. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 	2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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11. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu­

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen 

der Jahre 2018 bis 2023 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel­

lerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV Zu­

bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2018 bis 

2023, die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergeben. 

Die ermittelten Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind 

gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zunächst 

der Saldo zum 31 .12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr aufgezinst, um 

zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 

2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2016 erfolgt in sechs gleichmä­

. ßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen 

· Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der 

Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflösungszeitraum ent­

spricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Um­

laufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalender­

jahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2, 12 Prozent. 
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2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 bis 

2016 aus§ 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) 	 die Differenz zwischen den nach§ 4 ARegV zu lässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick­

lungen erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg

lich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 

5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach§ 11 Abs . 5 ARegV zur 

Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regulierungsperi­

ode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen (§ 

5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflich­

tung nach § 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den i(l der Erlösober­

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o­

der Messung durch die Antragste llerin durchgeführt wird , oder durch Maß

nahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZV 

a.F. verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016) . 

2.2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö­

sen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse ·und der von 

der Antragste llerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er­

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlösober­

grenzen werden in den Anlagen 3 a bis c den von der Antragstellerin angepassten 

Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

­

­
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Die für die Jahre 2013 bis 201 6 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3 a bis c. 

2.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde­

xes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 

und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV). 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungspe­

riode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich der 

zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer festge­

legte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber im 

Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die be­

treffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren . 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV) , für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsverord­

nung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten(§ 11 Abs. 

2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen werden und 

fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen 

a) nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

b) auf Grund eines Härtefalls nach§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 
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gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. überdies können Anpassun­

gen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V . m. § 11 

StromNEV.in analoger Anwendung erfolgen . 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BKB-11/1248-13 einen öffentlich­

rechtlichen Vertrag mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag 

wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. 

Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlö­

sen zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der zulässigen Erlöse ist somit generell 

auf die vor Abschluss des öffentlich-rechtl ichen Vertrages ursprünglich festgelegten 

bzw. nach§ 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen abzustellen. 

In den Anlagen 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpassungs­

betrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei den 

erzielbaren Erlösen. 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch aufgrund 

von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksichtigenden 

TeilnetzQbergänge sind in Anlage 3c ausge"'(iesen. 

2.2.1.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 

nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu be­

rücksichtigen. Hierfür sind die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu ver­

wenden. 

Seite 6 von 16 



2013 2006 101 ,6 110,7 

2014 2011 102,1 104, 1 

2015 2011 102,1 105,7 

2016 2011 102, 1 106,6 

2.2.1.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 

9 bis 12 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), Betriebssteu­

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge­

schlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs­

und Personalratstätigkeit (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Un­

ternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich be­

schäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr entstan­

denen Kosten angepasst. 

2.2.1.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten ge­

mäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

1 Y'.gl. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online. unter den Menüpunkten „Themen" ~ „ 61 1Preise" ~ „611 1 Verbrau­
cherpreise"~ „61 111 1Verbraucherpreisindex für Deutschland"~ „611 11 -0001 1Verbraucherpreisindex (inkl. Verände­
rungsraten): Deutschland, Jahre" 
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2013 BK8-12/1248-21 

2014 BK8-13/1248-21 

2015 BK8-13/1248-21 

2.2.1.1.4 	 Auflösung von Baukostenzuschüssen I Netzanschlusskos­

tenbeiträgen 

Der Netzbetreiber hat für die Anpassung der Erlösobergrenze 2015 den Jahresab­

schlusswert in Höhe vo~€ angesetzt. Entsprechend § 9 Abs. 1 S. 2 

StromNEV ergibt sich bei einer linearen Auflösung von 20 Jahren (§ 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 13 ARegV) jedoch ein Auflösungsbetrag in Höhe von - €. Die für das 

Jahr 2015 geltend gemachten Erlöse wurden daher um - € vermindert. 

Der Netzbetreiber hat für die Anpassung der Erlösobergrenze 2016 den Jahresab­

schlusswert in Höhe von - € angesetzt. Entsprechend § 9 Abs. 1 S. 2 

StromNEV ergibt sich bei einer linearen Auflösung von 20 Jahren (§ 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 13 ARegV) jedoch ein Auflösungsbetrag in Höhe von - €. Die für das 

Jahr 2015 geltend gemachten Erlöse wurden daher um - €vermindert. 

2.2.1.1.5 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweite­

rungsfaktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt wor­

den. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den An­

. gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

Die entsprechenden Entscheidungen sind überblicksartig in der nachfolgenden Ta­

belle zusammengefasst. 
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BK8-1 1/1248-812013 

2014 bis 2016 BK8-13/1248-81 

BK8-13/1248-21 2016 

Der Netzbetreiber hat für die Anpassung der Erlösobergrenze 2016 einen Erweite­

rungsfaktoranpassungsbetrag in Höhe vo~ zu Grunde gelegt. Hiervon 

abweichend hat die Beschlusskammer 8 den mit Beschluss BK8-13/1248-21 fest­

gelegten Wert für den Erweiterungsfaktor in Höhe von - € angesetzt. 

2.2.1.1.6 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualität­

selement) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) ge­

mäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage Ja berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben der 

Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage Ja zu entnehmen. Die Entscheidungen 

sind überblicksartig in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

2.2.1.2 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat­

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas­

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 
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der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch­

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen , un­

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur­

den . 

Die Antragstel lerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BK8-11 /1248-13 zur Umsetzung 

höchstrichterlicher Rechtsprechung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag wurden die der jährl ichen 

Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. Diese Beträge sind im 

Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. 

Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antragstellerin um die sich aus 

dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ergebenden Beträge zu korrig ieren. 

2.2.2 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. 

Die diesbezüg lich in dem jewei ligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­

len . Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 
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Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die tatsächlich entstan­

denen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für 

a) die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) die Nachrüstung nach SysStabV und 

c) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

übermittelt. 

In den Anlagen 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

2.2.3 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den 

in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz 

·durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o­

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird , oder Maßnahmen nach 

§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG a. F. sowie nach § 18b StromNZV a.F. verursacht wird. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. 

2.3 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 

2016; Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 

31 .12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 

nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie­

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verte ilt. 
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Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .1 2.2016 wird durch die kalen­

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 20 16 hinsichtlich 

a) 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent­

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je­

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mit

telwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz 

entspricht dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite 

festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 beträgt 

der Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2,75 Prozent, für das Jahr 2015 

2,49 Prozent und für das Jahr 2016 2, 12 Prozent. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergibt sich aus den Dif­

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. 

Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo 

vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach 

Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Ge­

samtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 kann ebenfalls der Anlage 2 

entnommen werden. 

Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

­
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III. Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 26.10.2018 (Az. BKS-17/1248-01) eine vorläufige An­

ordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 2016 (Te­

nor Ziffer 1.) getroffen. Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit dieser 

abschließenden Entscheidung außer Kraft. 

IV. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01 .01 .2018 ist zulässig . 

Der sach liche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren , Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren . Zur Wahrung 

einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer früh­

zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 und 2019 

verstößt insbesondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch den stets vor 

dem 30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhe­

bungsbogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur 

Preisbildung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile 

aus der Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu be­

stimmen und konnte diese somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2018 und 2019 zu 

Grunde legen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur Anpas­

sung der Erlösobergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen 

Rechtspositionen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. 

Nichtberücksichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 
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eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzu legen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V) , Rn. 118 ff., juris) . 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest­

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam­

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachran,gig bewertet. Es war dem Regu­

lierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, dass die Fest­

stellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahren, nämlich erst mit der Festlegung 

der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss­

kammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 2013 bis 

2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selbständig ange­

passten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 und 2019 erfolgen kann. Bereits mit den 

Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 2018 hat die Be­

schlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Bescheidung des ge­

stellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 noch­

mals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vorläufigen 

Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos ausgegli­

chen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu den 

Regulierungskonten der Jahre 2018 und 2019. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig . Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 
Seite 14 von 16 



Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule­

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 

Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite­

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be­

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis­

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un­

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte­

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 3c zu den Kalenderjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa­

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be­

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Petermann 

Beisitzer 

Wetz! 
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Auszug des Regulierungskontos fllr dlo Jahre 2013, 2014, 201 5 und 2016 
· Herleitung des Saldo des Regulierungskontos . 

Rec:htsgrundage Beschr.lbung 
2013 

[EUR] 
2014 
[EUR) 

2015 
[EUR) 

2018 
[EUR) 

nach§ '1 ARoov zulii551ge Erlöse 

§ 5 Abs 1 Satz 1 ARcov Erlosol>ergrenze (EOG) ~maß § 4 ARegV 
erzielbare Erlöse 

Vet2tehtsbe1rao'" derVerprot>ung 

Differenz; 

§ 5 Abs 1 Satz 2 ARegV 
ErfOlde<iche lnainspruchnahme vorgelagerter 
Nelzebenen gemltß § 11 Abs 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 

10 EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs 1 Satt 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte 1m Senne von § 18 StromNEV. 
§ 35 Abs 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KIM<-G 

tatsäch'JCh emstandene Kosi.n 

in EOG enthat,ene Ansätze 

Differenz 

§ S Abs 1Sa12 3 ARogV KOSlenve<ällOef\Jng Messung I Messste•ont>etneb •nl<I 
M•llll•hmeA gem § 21b En'AG 

tatsächlich tn1S.tandere Kosten 

on EOG eothattene An;atze 

Differenz 

1 897.941 

§ sAbs 1 Salz 2 ARegV 
NIJIChrustung YOn Wtchs.tlnchtem nach§ 10 Abs 1 
SysS1~v 

tats.8chlich enlM800ere Kosten 

on EOG antl>a 1ane Ansat:e 

Differenz: 

20• .356 

·177.567 

tatsächlteh ontslande<e Kosten 

§ S Abs 1 Satz 2 ARogV 

Differenz 

Sonstiges 

Satdo aus Etnzeldlfferen:ien ·2.857.025 

Ermittlung des S.klo dH Regulletungskontos 

Bazeicllnung 2013 
[EURJ 

2014 
[EUR] 

2015 
(EUR) 

2016 

[EUR] 

Johresanfangs.b&stand ( =Vol')ahrf!ssaldo) -2.900.100 · 1047 47) 379 362 

Sa100 a\15 Einze!d1tta.enzon ·2 857 025 1906 237 1.435.051 -939.296 

Jatvesencfbesta.nd (Jah1esa.nr1.ngst>estand t- Se~o aus 
Einz.et!j.fferenzen) -2 857025 ·993929 387 578 -559934 

\.11t1etwec"t aus Jahresanla.ngs. und Jahlesendt>es:1arid ·1.428.512 ., 947 047 ·329 948 -90.296 

An:zuweocsender Zmssa1z gttmäß § 5 Abs. 2 ARegV 3,02% 2,75% 2,49% 2,12% 

Verzms.ung -431 41 ·53 5« -8 210 -1.914 

S1ldo Regulierungskonto ( • Jahresendbestand .­
Vcnu"ls.ung) ·2900166 -1.047.473 379.362 -561.848 

Ausw ;f11.un9 auf die EtfÖ$0bergroozo 
Meh<ellos (EOG­

m.ndornd) 
M•hretli!s(EOG 

m~etnd) 

Mr00erer1os CEOG­
•moh•nd) 

Metwe'10s (EOG­
m11l<1ernd) 

Veninsung und e.rocu lchtlgung in den kalende<jlhr1ichoon Er1ll&Obefgrenzen 

Bezeichnung 2017 
[EUR] 

2018 
[EUR) 

2011 
[EUR) 

2020 
(EUR) 

2021 
[EUR] 

2022 
[EUR] 

2023 
[EUR] 

Saldo Regulierungskonto n un 3112 2016 ·561 848 

An2UW9lldender ZonSUIZ gemaß § 5 Abs 2 ARegV 2.12% 2,12% 2 ,12% 2.12% 2.12% 2.12% 2,12% 

VelZJ<lSUng 

Barwert (zu vene1~ender Betrag) 

- 11 911 

.573 759 

Annuitbti sche BerOckslchtigung in der Er16sobergrenze -101.767 ·101.767 ·101 .767 ·101.767 · 101.767 ·101.767 

/w~w111l.un9 auf die Ert01obtfgrcinze Mehterlös (EOG·m1nd11nd> 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Celle-Uelzen Netz GmbH Az: BKS-17/1248-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 


~ 4; „ .i' " - ~ 

'I ll " 
" 

„ Abweichungen 

Rechtsgrundlage 
Angaben des Bundesnetz-

Beschreibung Netzbetreibers agentur 
zu angesetzten 

- .. Werten 

„ 

[EUR] [EUR] 
[EUR] 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 51.176.973 51.176.606 -367 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 
erzielbare Erlöse 50.571 .951 50.571.951 0 
Verzichtsbetrag in der Verprobung 0 0 
Differenz 605.022 604.655 -367 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

tatsächlich entstandene Kosten 11.567.920 11.567.920 0 

Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 
in EOG enthaltene Ansätze 14.034.045 14.034.045 0 
Differenz -2.466.125 -2.466.125 0 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Venmiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 

tatsächlich entstandene Kosten 3.009.544 3.009.544 0 

35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 
in EOG enthaltene Ansätze 3.832.198 3.832.198 0 
Differenz -822.655 -822.655 0 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 

tatsächlich entstandene Kosten 1.902.608 1.902.608 0 

inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 
in EOG enthaltene Ansätze 1.897.941 1.897.941 0 
Differenz 4.667 4.667 0 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1 OAbs. 1 

tatsächlich entstandene Kosten 26.791 26.789 -2 

SysStabV 
in EOG enthaltene Ansätze 204.356 204.356 0 
Differenz -177.565 -177.567 -2 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 

tatsächlich entstandene Kosten 0 0 0 

nach § 23 ARegV 
in EOG enthaltene Ansätze 0 0 0 
Differenz 0 0 0 

Sonstiges 0 0 

Saldo aus Einzeldifferenzen -2.856.656 -2.857.025 -369 
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Vergleich Erlösobergrenzenbestand teile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2013 2013 absolut relativ 

Erlösobergrenze 51.176.973 51.176.606 367 0 oc 

Formel bestandtei le 

KAdnb 19.755.503 19.755.503 0 0 O''l'n 

KAvnb 27.626.874 27.626.874 0 0,0% 

KA b 0 0 0 0,0% 

Anpassung VPl1 I VPl0 - PF, 704.065 704.065 0 0,0% 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 1.908.538 1.908.538 0 0.0% 

Q-Element 748.577 748.577 0 0,0% 

Härtefall 0 0 0 0,0% 

Sonstiges 

PÜS 2006 0 0 0 0,0% 

PÜS 2007 0 0 0 0,0% 

PÜS 2008 0 0 0 0 ,0% 

MEA 0 0 0 0 ,0% 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. 11- VARegV -154.109 -154 476 367 .on:. 

Sonstiges 587.525 587.525 0 0 ,0% 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Celle-Uelzen Netz GmbH BKB-17/1248-01 
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Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten - - -­~ YPI ~ YPIlfSratGloschen Bunde>amf veroffenfkhter 
e'btauche1pitisgesamtindeK dts vorletzten 

2011 110,iO 2011 110.70 000%
arender!Jh'H vor dem Jahr lu1 das d:e Erlosobe1onz• 
lt (13 8 AReaVl 

- -0-nldll--K--fU....._2"""9'1 -......- E­ - E.­ ('II) 
lEIJRI IEUllJ (EUR) (EUR) 

2., GeHtzliche Abnahme- und Ver9utungspfl1chlen 111 n 12ss 11 1.931 255 111931 255 111 931 255 OQO% 000% 

2. 2 Konzess1on11bgaben 7 507 567 7 507 567 7 507 567 7 507 567 0,00,,. 000% 

2 .J Beftrebssteu.rn 79 779 79 779 000% 

-
2.' 

Planwcrt: 
14 034 045 14 034 045 000%

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagert@r Netzelfen -Planwert: 
2. 5 Nac:Nuslung YOn Wechs.eluchtern nach§ 10 Abs 1 204 356 204 356 000% 

SvsStabV 

2 6 Genehmigte lnvestJt1onsmaßnahmen nach § 23 AR;;/ 000% 

2- Ga Auflosung des Abzugsbetrags n;ich § 23 Abs 2a AR' V 0.00% 

-
2 7 

f!.•ehrkosten fur dieEmc::heung den Betoeb und die 
OOO'M

Andeiung von Erdkabeln 
-

Planwert : 
2. 8 Vermiedene Ne1len19elte 1m Sinne von §1 6 StrnmflR, § 3 332 198 3 832 198 000% 

35 Abs 2 des EEG und~ 4 Abs 3 des KVYK·G 

2- 8b 
Zahlungen an Stadle oder Gemeinden nach Maß91e von 0.00%
§ 5 Abs 4 StromNEV 

-
Betne~iche und 1a11fvertra9hc::M Vereinbarungen zu 

2 ·• lohnZUSllZ· unCI V•,sorgungsle 'Slungen (AbschtusYot 2909951 2 909 951 000% 
31122008) >-----­

2- 10 Betflebs· und P•rsonalrats1at1gke11 70694 70694 000% 

Berufsausblktung und Weiterbildung 1m Unternehrn&lllnd >-----­
2 11 von Belnebslundenagesstatten !Ur KW'lder der m 38i 484 381 484 000% 

Neubereich bescNfhQlen Bettttbsanothör~en 

2 . 12 pauschabentr lnvesM.1ons.zuschtag nach§ 25 ARegV 142737 142 737 0.00% 

>-----­
2 12a 

Fo1schun~ uru1 Fntwir khinQ niir.h M aßgabe des§ 2 51 
000%

ARegV 

2- 13 
Außosung von BKZ I Netzanschlusskostenbe11tagem 

2318.481 2 318481 000%
Verbindung mit der Strom.NEV 

2 - 1.4 Ausgleichs1Nc::han1smus nach§ 2 Abs 4 EnLAG 0.00% 000% 

dem fmanz„lltn AusgleJCh nach § 17cl Absatz 4 des 
2 15 Energ1e~nschansgesetzes - UmselZung des Offshote 0.00% 000% 

Netzenrwtcklunasolans 
Kapaz1111s1tstf'\le nach§ 13e Abs 3 En\NG Stillegung 

2- 16 von Braunkohlekrartwerken nach§ 13g EnWG SoYille 000% 
Netzslab•IClatsanlaq en nach§ 13k EnVVG -

2 - 17 Enlschad 19un9en nach§ 15 Abs 1 und 2 EEG 000% 

Kompensationszahlungen tm Rahmen des 
Satz2Nr 1 Ausgleiehsrnechan1Smus nach Ar11ktl 3 der Ver0tdnung 0.00% 

CEm Nr 1228/2003 ,_______ 
SalZ2Nr 2 

EflOse au1 dtm Engpassmanagement nach Astlkel 6 de 000%
Verordnung (EG) Nr 1228J20:03 

Kosten lu• die Beschaffung der Energie zur Erb11ngung 
Satz 2 Nr 3 von Ausgleichsle11tungen, e1nsc::hl1eßl1Ch der Kosteruf die 0,00% 0.00% 

las1sell1Qe Beschatfunq 

Satz 2 
Kosten oder Erlese aus Maßnahmen enes BetreibeNOn 
Stromversorgu~snetzen die einer wuksamen 000% 0.00%

Sons1119• 
l/erfahrensreoulle1ung unte1tiegen 

Satz 4 
D11feren.z ZWl'Schen ge-nehmtgttn Verlu11energiekos1eond 

418 740 4 18 739 
den ansatzl&h1gen Kosten 

jsumme 19.755,5031 19.755.5031 ~ 

Celle-Uelzen Netz GmbH 



1. Netzveränderung: ~N_e_tza_b„ga_n_.g.._____.I ___________________________________ __,

Netzteilname: Altenmedingen/Himbergen 1 

Datum NV: 01.01.2012 IBKS-1 l/1248-71 1 

Jahr 
Erlösobergrenze 

(EUR) 

dauertiafl nicht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

(EUR] 

PIZ 
(EUR] 

Erhöhung der 
vorübergehend necht vorübefgehend nicht 

beeinflussbare beeinflussbaren 
Kostenanteile Kostenantetle durdl 

[EUR] (VPl,IVPlo-PFJ 
(EUR] 

rncht abgebaute 
beeinftussbare 
Kostenanteile 

(EUR] 

Erhöhung der nicht 
abgebauten 

beeinftussbaren 
Kostenanteile durdl 

(VP1t'VPl0 ..PF,) 
[EUR] 

EOO· 
erhöhung durch 
Etweiterungs­

faktor 
(EUR) 

Jahr des EWF­
Antrags 

2009 
2010 
2011 
2012 118.182,24 2010 

2013 123.476,07 2010 

Anpassungsbetrag 

(VPl,NPlo-PF,) 


amEFI 

[EUR) 


Qualitäts
element 
[EUR] 

Härtefall 
[EUR) 

Periodenober- Periodenüber· Periodenüber­
greifende Saldierung greifende Saldierung greifende Saldierung 

2006 2007 2008 
(EUR) [EUR] [EUR) 

Sonstiges 
(EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

(EUR) 
Jahr 

2009 
2010 

2011 
2012 
2013 

Übertragende den Übertragende 

Jahr 
Referenzpreis 
(EURJMWh) 

anett<ann:en Kosten 
zu Grunde hegende 

Menge 

anetkannte Kosten 
für die Beschaflung 
von Vei1ustenergie 

Anpassung der 
Verlustenergie 

(EUR) 
[kWh] [EUR) 

2011 
2012 

2013 

55,75 
56,71 

55,89 

Anlage 3c Netzveränderungen Celle-Uelzen Netz GmbH Az: BKB-17/1248-01 

IAZ. 

­
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2. Netzveränderung. !Netzabgang 1 
llemien · ---Netzteilname: H J 

Dat.1.Jm NV: 01.01.2013 IAZ: laKa-1e11 248-73 1 

Jahr 1 
Erlösobergrenze 

[EUR] 1 

dauertiaft nicht 
beeinftussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

PIZ 
[EUR] 

vorübergehend nicht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

Erhöhung der 
vorübergehend nicht 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPltNP!o-PFtJ 
(EUR} 

nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenantetle 

[EUR] 

Erhöhung der nicht 
abgebauten 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl/Vf>l0-PFJ 
(EUR] 

EOG­
erhöhung durch 
Erweiterungs­

faktor 
(EUR] 

1 
Jahr des EWF-

Antrags 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 30.999,77 2011 

Jahr 

2009 
2010 

. 2011 

2012 
2013 

Anpassungsbetrag 

(VPl/VPlo-PFJ 


amEFt 

[EUR) 


Qualitäts­
element 
[EUR] 

.. 

Härtefall 
[EUR] 

Periodenübel'­
greifende Saldierung 

2006 
[EUR) 

Perlodenüber
greifende Saldierung 

2007 
[EUR] 

Periodenüber-
Anpassung dergreifende Saldierung Sonstiges Verlustenergie

2008 [EUR] 
[EUR]

(EUR) 

Jctir Referenzpreis 
[EUR/MWh] 

Übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWhJ 

übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 

2011 55,75 

2012 56,71 
2013 55,89 

Anlage 3c Netzveränderungen Celle-Uelzen Netz GmbH Az: BKB-1 7/1248-01 

­
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Celle-Uelzne Netz GmbH Az.: BKS-1711248-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 


Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

nach§ 4 ARegV zulässige Erlöse 
erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetrag in der Verpro~urig 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV § !tatsächlich entstandene Kosten 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G ' in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonstiges 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 

1 
0 
0 
1 

0 
0 
0 -
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
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Anlage 3a Vergleteh der Ertösobergrenzen Celfe.Uelzen Netz Az BK8· 17/1248·01 

Vergleich Erlösobergren zenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2014 2014 absolut relativ 

Erlösobergrenze 49.744 585 49.527.328 217.257 04°' 

Formelbestandteile 

KAdnb 0 0.0% 

KAvnb ·O L' o·~. 

KAb 0 0,0% 

Anpassung VPl1J VPl0 • PF, 0 0.0'1< 

Anpassung der Er1ösobergrenze gern. EWF-Beschluss ·O 0 0°-'" 

Q-Element 0 0,0% 

Volatile Kosten -1 00% 

Saldo Regulierungskonto 0 oo·.. 

Hartefall 0 0,0% 

Sonstiges 

MEA 0 0 0 0,0% 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. 11 - VARegV 0 -217 257 217.257 100 .• Y, 

Sonstiges 0 00% 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Celle-Uelzen Netz GmbH Az: BKB-17/1248-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015 


Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

nach ~ 4 ARegV zulässige Erlöse 
erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetrag in der Verprobung 
Differenz 

tatsachlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV § !tatsächlich entstandene Kosten 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G ' in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1oAbs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonstiges 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
(EUR] 

47.407 
0 
0 

47.407 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

47.407 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Celle-Uelzen Netz GmbH Az BKB-1711248-01 

Vergleich Erlösobergren zenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2015 2015 absolut relativ 

Erlösobergrenze 46.924.408 46.971 .815 47 407 0 1 

Formelbes tandteile 

KA dnb -f\O !iOB -o :r"' 

KAvnb () 0.0'1 

KAb 0 0,0% 

Anpassung VPl1/ VPl0 - PF1 -0 oo-~ 

Anpassung der Er1ösobergrenze gern. EWF-Beschluss 0 0 0"' 

Q-Element 0 0,0% 

Volatile Kosten 0 0°1<· 

Saldo Regulierungskonto 189.366 189.366 0 0.0°/, 

Härtefall 0 0 0 0 ,0% 

Sonstiges 

MEA 0 0 0 0,0% 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV -493.993 -497 094 3.101 0 '3'< 

Sonstiges 0 00% 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Celle-Uelzen Netz GmbH Az: BKS-17/1248-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2016 


Rechtsgrundlage Beschreibu~g 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV IErlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetrag in der Verprobung 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV § 
35.Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G ' lin EOG enthaltene Ansätze§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Differenz 

§ 5 Abs 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonstiges 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

01 

~I 
-1.008.5281 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

0 

0 
0 
0 

0 

-939.296 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 

69.232 
0 
0 

69.232 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

69.232 
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Anlage 3a Vergleich der Ertösobergrenzen Celle-Uelzen Netz GmbH Az. BKS-17/1 248-01 

Vergleich Erlösobergren zenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2016 2016 absolut relativ 

Erlösobergrenze 46 .340.349 46.409.580 b9 232 ·O l '~ 

Formelbestandteile 

KA dnb 65 ('/;<> n c1„t., 

KAvnb 0 00 

KA b 0 0,0% 

Anpassung VP111 VPlo • PF1 0 0 on,;, 

Anpassung der Er1ösobergrenze gern. EWF-Beschluss 4 1()2 0 -, I- ' 

0 -Element 0 0,0% 

Volatile Kosten 0 I)'' 

Saldo Regulierungskonto 183.840 183.840 0 0 0/ 

Hartefall 0 0 0 0,0% 

Sonstiges 

MEA 0 0 0 0,0% 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. 11 - VARegV -49 1 041 -491 041 [) O.O'X, 

Sonstiges 0 0,0% 
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